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Einleitung

Der Beweis für die Notwendigkeit der Schieds-
gerichtsbarkeit ist, dass sie existiert. Insofern 
muss ein Modell der Schiedsrichterhaftung 
zwingend deren notwendiger Funktionsfähigkeit 
dienen.1

Die Schiedsgerichtsbarkeit kann nur so gut sein wie die Schiedsrichter, die 
in ihr tätig werden.2 So wird immer wieder hervorgehoben, dass es, abge-
sehen von der raschen Erledigung und den Kostenvorteilen,3 einer der we-
sentlichen Vorzüge der Schiedsgerichtsbarkeit sei, dass die Schiedspar-
teien nicht dazu gezwungen werden, von einem Richter Recht zu nehmen, 
den sie nicht kennen.4

1 Erweiterung und Umgestaltung eines Zitates von Stasi, Sem. Jur. ent. et aff. 1999, 
Beilage Nr. 3 (Oktober 1999), S. 2, 4: „La preuve de la nécessité de l’arbitrage, c’est 
qu’il existe!“.

2 So bspw. Lalive, in: Reymond/Bucher (Hg.), Schweizer Beiträge zur Internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit (1984), S. 23, 27; Chang, Arb. Int’l 2001, S. 401, 401 a.A.

3 Nach Meinung von Schwytz sind diese Vorteile jedoch nicht, wie oft dargestellt, für 
alle Verfahren zutreffend, sondern erfordern eine gewisse Kooperationsbereitschaft der 
Parteien (Schiedsklauseln und Schiedsrichtervertrag [2001], S. 3 f.); vgl. zu dieser Frage 
auch Okekeifere, J. Int’l Arb. 1998, Heft 4, S. 81 ff.

4 Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit (2005), Kap. 1, Rn. 8.

Vielmehr wird die Entscheidung im schiedsrichterli-
chen Verfahren einer Person übertragen, die das Vertrauen beider Parteien 
genießt, oder bei einem Mehrpersonentribunal kann jede Partei eine Person 
ihres Vertrauens benennen, deren Urteil, so die Annahme, sich die unter-
liegende Partei, wenn nicht freudiger, so doch bereitwilliger beugt.

Jedoch stehen in internationalen Schiedsverfahren, wie dies auch für die 
Akteure in allen anderen Bereichen des Rechtsverkehrs gilt, vorbildlich 
agierende Schiedsrichter neben solchen, die diesen Namen kaum verdie-
nen. Komplikationen treten also dann auf, wenn der Schiedsrichter das in 
ihn gesetzte Vertrauen enttäuscht und die „geschädigte“ Partei den 
Schiedsspruch beziehungsweise seine für sie negative Folgen nicht zu ak-
zeptieren bereit ist. Hier stellt sich die Frage nach einer etwaigen Haftung 
des Schiedsrichters.



2 Einleitung

Dieser Problemkreis wurde in den letzten Jahrzehnten recht stiefmütter-
lich behandelt, indem man ihn als praxisirrelevant abtat.5 Obgleich aus den 
veröffentlichten Entscheidungen deutscher Gerichte tatsächlich nur ein 
einziger Fall bekannt ist, in dem ein Schiedsrichter zur Leistung von Scha-
densersatz verurteilt wurde,6 so erscheint es doch ratsam, und zwar nicht 
nur von wissenschaftlicher Warte aus, sondern auch für jeden Schieds-
richter persönlich, die Haftungsseite ausführlich zu analysieren7

So mag zwar Landolts Aussage, dass das Schiedsgerichtsverfahren für 
Leute mit gutem Willen da ist, und nicht für Querulanten,

. Zum ei-
nen spricht hierfür, dass die fehlerhafte Behandlung durch den Schieds-
richter, insbesondere bei internationalen Schiedsverfahren, zu immensen 
Schäden und existenzgefährdenden Haftungsrisiken führen kann. Zum an-
deren muss sich die gegenwärtige Zurückhaltung der Schiedsparteien, ei-
nen Haftungsanspruch gegen Schiedsrichter geltend zu machen, in der Zu-
kunft nicht unbedingt fortsetzen.

8 immer noch 
richtig sein. Gleichwohl sind mit Lachmann „ruppiger werdende Sitten“ im 
Wirtschaftsverkehr zu konstatieren, so dass es letztlich nur eine Frage der 
Zeit ist, bis die eine oder andere unterliegende Partei versucht, sich an den 
Mitgliedern des Schiedsgerichts schadlos zu halten.9 In einer sich globali-
sierenden Welt, in der der solidarisch konstituierte Fürsorgestaat immer 
mehr von einem System persönlicher Verantwortung und damit einherge-
henden individuellen Versicherungsrisiken abgelöst wird, erscheint es zu-
mindest nicht fernliegend, dass auch der Schiedsrichter vermehrt in Haf-
tung genommen wird. International wird man sogar sagen müssen, dass 
diese Trendwende bereits stattgefunden hat. So verurteilte der oberste fin-
nische Gerichtshof, der Korkein oikeus, in ,Ruola v. Tepora‘10 einen 
Schiedsrichter, dessen Spruch wegen der Nichtmitteilung offenlegungs-
pflichtiger Tatsachen aufgehoben wurde, zu einem Schadensersatz in Höhe 
von circa 170.000,- Euro.11

5 So z.B. Lionnet/Lionnet, Handbuch der Schiedsgerichtsbarkeit (2005), Kap. 4 III 3.
6 Lachmann, Handbuch für die Schiedgerichtspraxis (2002), Rn. 1908 nennt hier das 

Urteil des OLG HH, KTS 1961, S. 174 ff.
7 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate (1998), S. 333 weist zu Recht darauf hin, 

„[that] an issue’s practical importance is not measured by the amount of case-law it pro-
duces“.

8 Landolt, Rechtsanwendung oder Billigkeitsentscheidung durch den Schiedsrichter 
(1955), S. 136.

9 Lachmann, AG 1997, S. 170; ders., DIS-Mat. 1/97, S. 104, 104 a.E. f.; ders., Hand-
buch für die Schiedsgerichtspraxis (2002), Rn. 1909.

10 KKO, Ruola v. Tepora, KKO 2005, Nr. 14; englische Behandlung Möller, J. Int’l 
Arb. 2006, S. 95 ff.

11 Um genau zu sein, verwies der Korkein oikeus das Verfahren zurück an das Land-
gericht Vantaa, um die korrekte Schadenshöhe zu bestimmen – dieses Urteil ist jedoch 
leider nicht veröffentlicht; siehe zu diesem Fall unten S. 220.



Einleitung 3

Insofern erscheint es äußerst dringlich, die Haftungsfrage des Schieds-
richters zu klären. Dass dieser, so der weltweite Konsens, nicht für jede 
Pflichtverletzung wie ein gewöhnlicher Dienstleister haften kann, steht 
außer Zweifel. Vielmehr bedarf er wie der ihm wesensgleiche Richter ei-
nes Haftungsprivileges. Die Frage ist nur, wie dieses auszugestalten und 
dogmatisch zu begründen ist. Einer intensiven Beschäftigung mit dieser 
Frage mögen bisher teilweise die Bedenken entgegengestanden haben, 
hierdurch das Problem erst herbeizureden.12

Behandelt werden soll hierbei zunächst die schuldrechtliche Beziehung 
zwischen den Schiedsparteien und den Schiedsrichtern, aus der eine Haf-
tung erwachsen kann. Mittlerweile wird in den meisten Rechtssystemen 
typischerweise angenommen, dass es sich hierbei um einen sogenannten 
Schiedsrichtervertrag handelt. Dieser muss von daher ausführlich betrach-
tet werden, da die Frage, ob ein solcher tatsächlich existiert oder ob das 
Verhältnis auf andere Weise zu konstruieren ist, beziehungsweise wie ein 
solcher Vertrag zu konstruieren und zu qualifizieren ist, erhebliche Impli-
kationen für eine mögliche Haftung des Schiedsrichters gegenüber den 
Parteien hat (Teil 1). Im Anschluss hieran soll im Hauptteil der Arbeit eine 
kohärente Haftungssystematik entworfen werden, die insbesondere das 
Haftungsprivileg des Schiedsrichters, aber auch mögliche Pflichtver-
letzungen und andere Haftungsvoraussetzungen herausarbeitet (Teil 2). 
Abschließend sollen mögliche Wege zu einer Risikominimierung aufge-
zeigt werden, zu der grob genommen drei Varianten zur Verfügung stehen: 
die Haftung lässt sich in bestimmten Grenzen vertraglich ausschließen, das 
Risiko kann versichert werden und durch eine sinnvolle Rechtswahl lässt 
sich die Haftungsgefahr reduzieren (Teil 3).

Dies kann jedoch nicht die 
Vorzüge aufwiegen, die die durch eine Behandlung entstehende Rechts-
sicherheit mit sich bringt. Auch wird man wohl sagen müssen, dass „die 
Büchse der Pandora bereits geöffnet wurde“ und man diese nicht mehr 
schließen kann, sondern nur versuchen kann, das „Übel“ der Schiedsrich-
terhaftung in geregelte Bahnen zu lenken. Insofern will die vorliegende 
Arbeit aufzeigen, in welchen Bereichen eine Haftung des Schiedsrichters 
unter Geltung des deutschen Rechts schlichtweg ausgeschlossen ist und in 
welchen Bereichen ein Schiedsrichter einer Haftungsgefahr ausgesetzt ist. 
Dieses Modell wird insbesondere an zahlreichen ausländischen Rechtssys-
temen gespiegelt. Hierbei wird festgestellt, dass das deutsche System 
durchaus wettbewerbsfähig ist und einen absolut sinnvollen Kompromiss 
herstellt zwischen dem Interesse der Schiedsrichter, für ihre Tätigkeit nicht 
in Haftung genommen zu werden, und dem Interesse der Parteien, vor den 
negativen Folgen unqualifizierter Schiedsrichter zumindest in Extremfällen 
geschützt zu werden.

12 So bei Lachmann, DIS-Mat. 1/97, S. 104.



Teil 1

Der Schiedsrichtervertrag als Haftungsgrundlage: 
Ein umstrittenes rechtsdogmatisches Gebilde

Qui dit contractuel, dit juste.
Alfred Fouillée

Notwendige Voraussetzung einer Betrachtung der Haftung des Schieds-
richters ist eine Beschäftigung mit ihrer vertraglichen Grundlage: dem 
Schiedsrichtervertrag.

Der Schiedsrichter ist eine eigenartige janusköpfige Figur, halb Richter, 
halb Dienstleister. Aus dieser hybriden Funktion heraus erklärt sich die 
Schwierigkeit der Umschreibung des Verhältnisses zwischen dem Schieds-
richter und den Schiedsparteien.1 Hier stellt sich nicht nur die Frage, ob 
dieses Verhältnis vertraglicher Art ist oder nicht, sondern auch, welcher 
Art ein möglicher Vertrag sein könnte. Mit Fug und Recht lässt sich die 
Existenz eines solchen Schiedsrichtervertrages als „enigmatisches Phäno-
men“ des Schiedsverfahrensrechts bezeichnen.2

Die vorliegende Arbeit will versuchen, ein geschlossenes Konzept der 
Beziehung zwischen Schiedsrichter und Parteien zu entwerfen, welches 
beiden Funktionen des Erstgenannten gerecht wird (I). Sodann soll in der 
gebotenen Kürze demonstriert werden, inwieweit das entworfene Konzept 
mit den Realitäten der Schiedspraxis (insbesondere auch institutionellen
Verfahren) vereinbar ist (II).

1 Gegen die Beschreibung als hybride hingegen: Generalanwalt van den Branden de 
Reeths Schlussantrag, in: CA Brüssel, Stas v. Réglementation Union Stépha, Journ. Trib. 
1960, S. 61, 65 (Sp. 3); Bedjaoui, The Arbitrator: One Man – Three Roles, in: J. Int’l 
Arb. 1988, Heft 1, S. 7 ff. sieht hingegen eine Ambivalenz im Begriff des Schiedsrich-
ters, ohne die vertragliche Bindung zu akzentuieren.

2 Lionnet, Arb. Int’l 1999, S. 161: „The Arbitrator’s contract is an enigmatic phe-
nomenon…“. Kurz vorher hatte er den Schiedsrichtervertrag als „schillerndes Phänomen“ 
bezeichnet (ders., DIS-Mat. 1/97, S. 64).



I. Rechtliche Einordnung des Schiedsrichtervertrages

Omnis definitio in iure civili pericolosa est.
Unbekannt

Besonders in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen versucht man, 
auf das römische Recht rekurrierend, seit alters her, das Rechtsverhältnis 
der Schiedsparteien zu den Schiedsrichtern durch die Rechtsfigur eines 
Vertrages zu erklären.1 Während sich in kaum einer anderen Rechtsord-
nung eine einheitliche Begrifflichkeit herausgebildet hat,2 wird dieser Ver-
trag im deutschsprachigen Rechtsraum seit ungefähr hundert Jahren als 
„Schiedsrichtervertrag“ tituliert3

Nun ist Friedrich Adolf Trendelenburg sicherlich recht zu geben, wenn 
er für die Wissenschaftsmethodik fordert, dass Definitionen „nicht der Pro-
log, sondern der Epilog der Erkenntnis“ sein sollten.

.

4 Es erscheint hier 
aber trotzdem förderlich, zumindest als Arbeitshypothese von einer Defi-
nition des Schiedsrichtervertrages auszugehen. Herrschend wird hierunter 
ein Vertrag verstanden, der die Verpflichtung des Schiedsrichters begrün-
det, an dem Schiedsverfahren nach besten Kräften mitzuwirken und den 
Streitfall nach Maßgabe des Schiedsvertrages in einem geordneten, rechts-
staatlichen Grundsätzen entsprechenden Verfahren einer zügigen Erledi-
gung zuzuführen.5 Gleichwohl ist dieses Verständnis der Rechtsbeziehung 
als materiellrechtlicher (Schuld-)Vertrag nicht ohne Gegenstimmen ge-
blieben. So wird bis heute versucht, die Rechtsbeziehung aus unterschied-
lichen Gründen alternativ mit einer Amtstheorie, einer prozessrechtlichen 
Theorie und einer gemischtrechtlichen Theorie zu erklären. Bedauer-
licherweise gehörte dieser Fragenkomplex zu einem der eher vernachläs-
sigten Bereiche des Schiedsrechts,6

1 Oetting, Der Schiedsrichtervertrag nach dem UML (1994), S. 6.
2 So werden beispielsweise in Frankreich die Begriffe contrat d’arbitrage, contrat 

d’investiture, receptum arbitrii und contrat d’arbitre synonym verwendet; vgl. Fouchard,
J.-Cl. Dt. int., Fasz. 586-7-3 (1994), S. 3; Clay, L’arbitre (2001), Rn. 608 ff.

3 Real, Der Schiedsrichtervertrag (1983), S. 1.
4 Trendelenburg, Historische Beiträge zur Philosophie, Bd. 3 (1867), S. 61; zitiert 

auch von Eucken, Kapitaltheoretische Untersuchungen (1954), S. 11.
5 Vgl. RGZ 74, S. 321, 322; BGHZ 98, S. 32, 34; Schütze/Tscherning/Wais, Handbuch 

des Schiedsverfahrens (1990), Rn. 220; Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit (2005), 
Kap. 12, Rn. 8; Lachmann, DIS-Mat. 1/97, S. 104, 115; Osterthun, Schadensfälle im 
Schiedsverfahren (2002), S. 320; Rudnay, Die Haftung aus dem Schiedsrichtervertrag 
(2002), S. 92 a.E.

so dass dieser Streit auch heute noch 

6 Mezger, Rev. arb. 1955, S. 42, 83; Clay, L’arbitre (2001), Rn. 588. Für Deutschland 
ist diese Aussage im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern nur bedingt richtig. So 
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alles andere als entschieden ist und jede dieser Meinungen ihre entschiede-
nen Vertreter hat. Insofern hat Adolf von Staffs Aussage nichts von ihrer 
Richtigkeit verloren, dass „wer es vermöchte, das Wesen des Schieds-
richteramtes, seine Rechte und Pflichten, seine Freiheiten und seine Bin-
dungen und zugleich die Rechtsnatur des Vertrages, auf dem es beruht, 
kurz und klar überzeugend darzustellen, der erwürbe sich um die Lehre 
vom Schiedsgericht ein bedeutendes Verdienst.“7

1. Römisches und kanonisches Recht

Hierzu will diese Studie einen Beitrag leisten und dementsprechend 
soll, nach einer Untersuchung des historischen Verständnisses der Be-
ziehung des Schiedsrichters zu den Schiedsparteien (1), zunächst en detail
auf den Schiedsrichtervertrag eingegangen werden, wie er von der deut-
schen Lehre entwickelt wurde (2). Im Folgenden gilt das Augenmerk der 
Arbeit anderen verwandten Rechtsordnungen und den diesen eigenen Lö-
sungsansätzen (3). Die hierbei ausgemachten methodologischen oder quali-
fikatorischen Besonderheiten sollen sodann auf ihre Übertragbarkeit auf 
das deutsche Recht überprüft werden (4).

„Nicht schon vollendet springen sie, wie Pallas [Athene] aus dem Gehirne 
des Gottes, sondern roh und unausgebildet treten sie in die Zeit“.8

Die Ursprünge der Schiedsgerichtsbarkeit und des Schiedsrichters lie-
gen bis heute im Dunkeln. Der Meinung des Frankfurter Völkerrechtlers 
Karl Strupp, dass „die Geschichte der Schiedsgerichtsbarkeit […] beinahe 
so alt [ist], wie die der Menschheit überhaupt“,9

werden ab Inkrafttreten des BGB bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges (soweit 
ersichtlich) 11 Dissertationen angefertigt, die sich mit dem Schiedsrichtervertrag be-
schäftigen (vgl. hierzu im Literaturverzeichnis: Averdieck [1904]; Neutze [1909]; Schulte 
Westhoff [1909]; Schwarz [1910]; Müser [1911]; Kauffmann [1915]; Machens [1920]; 
Broh [1921]; Hiepe [1930]; Bohlen [1932]; Lüdtke [1933]; Fuchs’ Dissertation [Das 
materielle Recht im Schiedsrichtervertrag, Diss. Univ. Leipzig 1921] ist bedauerlicher-
weise nicht mehr auffindbar, so dass dieses Werk in die Aufzählung nicht mit aufge-
nommen wurde). Hiernach gerät das Thema jedoch etwas in Vergessenheit und wird erst 
1979 wieder monographisch aufgegriffen (Hausmann, Der Schiedsrichtervertrag [1979]).

7 Von Staff, Schiedsgerichtsverfahren (1926), S. 139.
8 So Puchta zur Entwicklung des deutschen Rechts (Institut der Schiedsrichter [1823], 

S. 29 f.). Zum Verständnis: Pallas Athene, die griechische Göttin der Weisheit, entsprang 
in vollem Harnisch dem Kopfe ihres Vaters Zeus, der ihre schwangere Mutter Metis ver-
schlungen hatte.

9 Strupp, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit (1914), S. 1; so bereits Puchta, Institut 
der Schiedsrichter (1823), S. 5 f.; wohl beipflichtend Bucher, Fs-Schlosser (2005), S. 97, 
105; differenzierend Kneisel, Entstaatlichung der Schiedsgerichtsbarkeit (2005), S. 160.

kann nicht beigepflichtet 
werden. Worauf Strupp hier verweist, sind zwar sicherlich die Anfänge 
geordneter Streitbeilegungsmechanismen, entspricht unserem heutigen 
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Verständnis nach aber wohl eher der Schlichtung, der Vermittlung oder der 
Mediation. Die Schiedsgerichtsbarkeit, also rechtsverbindliche Entschei-
dung durch einen von den Parteien bestimmten Dritten, setzt hingegen be-
reits eine gewisse Vergesellschaftung des Rechtsprechungsanspruchs vor-
aus. Nur in einer Gesellschaft, in der Mechanismen zur Verfügung stehen, 
um eine unwillige Streitpartei zur Beugung unter den Schiedsspruch zu 
bringen, kann von echter Schiedsgerichtsbarkeit gesprochen werden.10 Die 
Geburtsstätte der (privaten) Schiedsgerichtsbarkeit scheint vielmehr in 
Mesopotamien zu liegen, wo die Assyrer wohl bereits im 19. Jahrhundert 
v. Chr. geregelte Schiedsverfahren kannten. Obgleich davon ausgegangen 
werden muss, dass bereits zu diesem Zeitpunkt das Schiedsverfahren kei-
neswegs nur bruchstückhaft geregelt, sondern im Gegenteil sehr facetten-
reich ausgestaltet war,11

Es ist eine viel wiederholte Weisheit, dass das römische Recht der
Nährboden ist, auf dem das europäische Zivilrecht zu seiner vollen moder-
nen Gestalt erblühte.

liegt diese Periode aus Mangel an Quellen doch 
weitgehend im Ungewissen. Der uns bekannte Ursprung unserer heutigen 
Schiedsgerichtsbarkeit ist also später zu verorten.

12

10 So wohl auch Roebuck, Ancient Greek Arbitration (2001), S. 23; Sellert, Art. 
,Schiedsgericht‘, in: HRG 4 (1990), Sp. 1386. Im Stammesältesten oder -häuptling ist 
eher der Vorgänger des Richters als des Schiedsrichters zu sehen – hatte dieser doch 
seine „Rechtsprechungsgewalt“ auf Grund seiner gesellschaftlichen Funktion und nicht 
auf Grund des Konsenses der Streitparteien. Insbesondere bin ich der Meinung, dass die 
Schiedsgerichtsbarkeit nicht die Mutter des Gerichtsverfahrens ist. Beide haben sich 
vielmehr parallel entwickelt und gegenseitig befruchtet; vgl. auch �������, Iura 1952, 
S. 191 ff.; Ziegler, Das private Schiedsgericht im antiken römische Recht (1971), S. 5.

11 Siehe insb. den Aufsatz „L’arbitrage en Mésopotamie“ von Lafont, Rev. arb. 2000, 
S. 557 ff.; aber auch Clay, L’arbitre (2001), Rn. 5. Schlichtweg falsch insofern Lindheim,
der behauptet, dass es das römische Recht war, welches für das Schiedsverfahren die 
ersten gesetzlichen Normen aufstellte (Das Schiedsgericht im modernen Civilprozesse 
[1891], S. 13).

12 Zweifel werden lediglich dahingehend geäußert, ob man vom modernen Zivilrecht 
im Vergleich zum römischen Recht wirklich von einer Blüte sprechen sollte. So hebt 
beispielsweise Ziegler die „Grenzen der modernen Terminologie“ hervor; diese Begriff-
lichkeit sei nicht dazu in der Lage, manches römische Konzept zu fassen (Das private 
Schiedsgericht im antiken römische Recht [1971], S. 80).

Auch das Schiedsrecht macht hier keine Ausnahme 
(a). Weniger bewusst scheint es vielen Juristen zu sein, dass das römische 
Recht, gerade in Deutschland, häufig über den Umweg des kanonischen 
Rechts rezipiert wurde (b). Beide Rechtskreise weisen hierbei erstaunlich 
unterschiedliche Verständnisse der Schiedsgerichtsbarkeit auf, was letzt-
lich einer der Generatoren des nach wie vor tobenden Meinungsstreits zur 
Qualifikation des Schiedsrichtervertrages sein könnte. Insofern erscheint 
dieser Blick zurück von hohem Wert für das Verständnis des heutigen 
Rechts. Oder wie es der Philologe und Mommsenschüler Bernhard Kübler 


